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Der Versicherungsver-

trag wird, wie kaum ein 

anderer Vertrag, von 

gegenseitigem Ver-

trauen geprägt. 

Die Verbraucherinfor-

mation ist eine vom 

Gesetzgeber vorge-

schriebene Maßnahme, 

die Ihnen als Versiche-

rungsnehmer ein 

größtmögliches Maß 

an Informationen über 

Ihren Versicherungs-

schutz garantiert. 

Diese Broschüre 

enthält alle für Ihren 

Versicherungsschutz 

wichtigen Angaben 

und die Versiche-

rungsbedingungen. 

Bewahren Sie bitte 

deshalb die Unterlagen 

sorgfältig bei Ihren 

Versicherungspapieren 

auf. 
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Wichtige Information! 

Die folgenden Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit dem 
§ 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) geben Ihnen einen Überblick über die Grundlagen und Rechte 
Ihres Versicherungsvertrages bei der HanseMerkur Reiseversicherung AG. Bewahren Sie diese Verbraucherinformati-
onen bitte sorgfältig auf. Sie sind Bestandteil Ihres Versicherungsvertrages. 

Informationen zum Anbieter 

Identität des Versicherers 
(Name, Rechtsform, ladungsfähige An-
schrift, Sitz, Handelsregister und Register-
nummer) 

Ihr Versicherer ist die HanseMerkur Reiseversicherung AG. Wir sind eine Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Hamburg. 
 
Unsere Anschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg. 
 
Unsere Telefonnummer: 040 4119-1000, unsere Faxnummer: 040 4119-3040 
Die Eintragung im Handelsregister lautet: Amtsgericht Hamburg HRB 19768 

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der 
HanseMerkur Reiseversicherung AG 

Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.), 
Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner 

Hauptgeschäftstätigkeit Die HanseMerkur Reiseversicherung AG, im Folgenden „HanseMerkur“ benannt, betreibt die 
Versicherung von Risiken, die sich auf Reisen beziehen. 

Garantiefonds oder andere Entschädi-
gungsregelungen 

Es bestehen keine Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen. 
 

Informationen zur angebotenen Leistung 

Wesentliche Merkmale der Leistungen Je nach Umfang des gewählten Versicherungsschutzes leistet die HanseMerkur nach den bei-
gefügten Versicherungsbedingungen. 
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Versicherungsnehmer bestimmt. Genauere 
Angaben über Art und Umfang des vom Versicherungsnehmer gewählten Versicherungs-
schutzes sind der Leistungsbeschreibung und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen. 

Gesamtpreis und Preisbestandteile Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom Versicherungsneh-
mer gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen Prämien für die Bestandteile des Versi-
cherungsschutzes sind der Prämienübersicht zu entnehmen. 
Die genannten Prämien enthalten die aktuelle gesetzliche Versicherungssteuer. 

Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z. B. für die Benutzung von Fernkommunikationsmit-
teln, fallen mit Ausnahme des Notrufservices nicht an. 
 
Notrufservice 
Für Anrufe aus dem Ausland: 
Telefon +49 40 5555-7877 
Für Anrufe aus dem Inland: 
Telefon 040 5555-7877 

Prämienzahlung Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts – 
sofort fällig. Soweit bei längerfristig abgeschlossenen Versicherungsverträgen Folgeprämien 
vereinbart sind, sind diese zum vereinbarten Termin fällig. Ist die Zahlung einer Jahresprämie 
in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. Kann die 
Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt. Näheres ist den Versicherungsunterlagen zu entnehmen. 

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung ge-
stellten Informationen 

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet gültig. 

Informationen zum Vertrag 
 

Beginn des Vertrages, Beginn des Versi-
cherungsschutzes, Dauer der Bindefrist bei 
Antragstellung 

Der Vertrag kommt mit dem Zahlungseingang der geschuldeten Prämie zustande. Der Versi-
cherungsschutz beginnt mit dem vom Versicherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, jedoch 
nicht vor Zahlung der Prämie. In der Reise-Krankenversicherung beginnt der Versicherungs-
schutz darüber hinaus nicht vor dem Übertreten der Staatsgrenze in den versicherten Gel-
tungsbereich. Näheres hierzu ist den beigefügten Versicherungsbedingungen zu entnehmen.  
 
Die Voraussetzungen für den Abschluss der Versicherung entnehmen Sie bitte den beigefüg-
ten Versicherungsbedingungen. Eine Bindefrist ist nicht vorgesehen. 
Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der Versicherungsfall nach Abschluss des Ver-
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trages ein und ist die erste oder die einmalige Versicherungsprämie zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gezahlt, ist die HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der Versi-
cherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, erfolgt diese unverzüglich nach 
Mandatserteilung unter Nennung der Mandatsreferenz mittels des SEPA-
Basislastschriftverfahrens. Die SEPA-Mandatsreferenz ist identisch mit der Versicherungs-
nummer. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
 

Widerrufsbelehrung Abschnitt 1 - Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht 
 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen  

 der Versicherungsschein, 
 die Vertragsbestimmungen,  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden  
Allgemeinen Versicherungsbedingungen,  
diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 

 diese Belehrung, 
 das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
 und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

HanseMerkur Reiseversicherung AG 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, 
E-Mail: reiseinfo@hansemerkur.de, Fax: 040 4119-3030. 

Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer erstattet Ihnen 
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die 
Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei han-
delt es sich um einen Betrag, der sich zeitanteilig vom Beginn des Vertrags bis zum Zugang des Wider-
rufs errechnet. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie 
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein 
zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und 
eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen 
dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt 
werden. 

Besondere Hinweise Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 Abschnitt 2 - Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

 Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

 Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die 
zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen 
oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 
Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 
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Ende der 

Widerrufsbelehrung 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei 
die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versi-
cherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben 
zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gül-
tigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung 
und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag 
gebunden sein soll; 

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären 
ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle 
des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa-
tionen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 
einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehun-
gen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht; 

14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabin-
formationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer 
Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde. 

Vertragslaufzeit Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet. 

Ende des Vertrages, Kündigungsrecht Soweit eine Einmalversicherung abgeschlossen wird, endet der Vertrag in der Reise-
Rücktrittsversicherung mit dem Antritt der Reise, für alle anderen Versicherungen mit dem 
Ende der Reise bzw. dem vereinbarten Versicherungsende. Bei Abschluss einer Jahresversi-
cherung verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 1 Monat vor 
Ablauf von Ihnen oder der HanseMerkur schriftlich gekündigt wird. 

Informationen zum Rechtsweg 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen gegen die HanseMer-
kur können erhoben werden in Hamburg oder an dem Ort, an dem der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Vertragssprache Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Versiche-
rungsnehmer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch. 

Teilnahme an einem Streitschlichtungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle 

Sollten Sie mit einer Leistung oder Entscheidung der HanseMerkur nicht zufrieden sein, wen-
den Sie sich bitte direkt an die HanseMerkur. Schlichtungsversuche und Beschwerden können 
– wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende Schlich-
tungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden: 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Tel.: 0800 3696000 
Fax: 0800 3699000 
E-Mail: Beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.versicherungsombudsmann.de Die Teil-
nahme erfolgt aufgrund einer freiwilligen Mitgliedschaft beim Versicherungsombudsmann e.V. 

Zuständige Aufsichtsbehörde Beschwerden gegen die HanseMerkur können auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde er-
hoben werden: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
www.bafin.de 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle von uns bei An-
tragstellung gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzuge-
ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Erfolgt die Antragstellung über einen Versicherungsvermittler, so sind auch solche Angaben, die Sie nicht gegenüber 
Ihrem Versicherungs-vermittler machen möchten, unverzüglich und unmittelbar gegenüber der HanseMerkur Reise-
versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg schriftlich nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Angabe zu unserem Rücktritt vom Versicherungsvertrag und zum Verlust 
Ihres Versicherungsschutzes führen kann. Hierbei beachten wir die Regelungen der §§ 19-22 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG). 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 
 

§ 19 Anzeigepflicht 

(1) 1Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des 

Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 

dem Versicherer anzuzeigen. 2Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen 

im Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 

(3) 1Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig verletzt hat. 2In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 

(4) 1Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 

2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-

sen hätte. 2Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertre-

tenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

(5) 1Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 2Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

(6) 1Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 

Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 

der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 2Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf 

dieses Recht hinzuweisen. 

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers 
1Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 

Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers 

zu berücksichtigen. 2Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden 

ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers 
(1) 1Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 2Die Frist be-

ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, 

Kenntnis erlangt. 3Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-

träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

(2) 1Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 

die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 

für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 2Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

(3) 1Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-

rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. 2Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, 

beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 

§ 22 Arglistige Täuschung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
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Unser telefonischer 
Kundenservice 
  

 Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen 
  
 Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benötigen unsere Hilfe bei der 

Klärung von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Service-

Telefon. Hier werden Ihre Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert 

von kompetenten Ansprechpartnern geklärt. 
  
  
 Für Fragen zu Ihrer bestehenden Versicherung 
  
 Telefon 040 4119-1000 

von Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr 
  
  
 24 Stunden Notruf-Service auf Reisen 
  
 Auch auf Reisen müssen Sie sich im Ernstfall keine Gedanken über sofortige Hilfe ma-

chen. Bei dringenden Notfällen steht allen Versicherten der HanseMerkur unser welt-

weiter Notruf-Service zur Verfügung. Zu jeder Zeit, rund um die Uhr, auch an Sonn- 

und Feiertagen. 
  
  
 Für dringende Notfälle auf Reisen 
  
 Telefon +49 40 5555-7877 
  
 Die Hilfeleistung können Sie beschleunigen, wenn Sie Ihre HanseMerkur Versiche-

rungsschein-Nummer nennen. Besonders vor Reisen sollten Sie sich ihre Versiche-

rungsschein-Nummer unbedingt notieren. 
  
  
  
  
  
  HanseMerkur Reiseversicherung AG 

Postfach 
20352 Hamburg 

Telefon 040 4119-1000 
Telefax 040 4119-3040 

reiseinfo@hansemerkur.de 
www.hmrv.de 
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